
 

Turn- und Sportverein Schlierbach 1896 e.V. 

 

Satzung (in der verabschiedeten Fassung vom 04.04.2025) 

 

 

 

I. Name, Sitz, Zweck und Grundsätze 
 
§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 
 
(1) Der im Jahr 1896 gegründete Verein führt 
den Namen Turn- und Sportverein Schlierbach 
1896. 
 
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Schlierbach und 
ist in das Vereinsregister des Amtsgerichts Ulm 
(Reg.-Nr. VR 530132) eingetragen. Der Verein 
trägt den Namenszusatz e.V.. 
 
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
(4) Die Vereinsfarben sind blau/weiß. 
 
(5) Der Verein ist Mitglied des Württembergi-
schen Landessportbunds e.V. (WLSB) in  
Stuttgart. Der Verein und seine Mitglieder aner-
kennen als für sich verbindlich die  
Satzungsbestimmungen und Ordnungen des 
WLSB und dessen Mitgliederverbände, deren 
Sportarten im Verein betrieben werden. 
 
§ 2 Zweck, Aufgaben und Grundsätze 
 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmit-
telbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-
schnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abga-
benordnung (AO). Der Zweck des Vereins ist die 
Förderung des Sports. Der Satzungszweck wird 
durch die Förderung sportlicher Übungen und 
Leistungen verwirklicht. Insbesondere obliegt 
ihm die Förderung des Jugendsports. Das wird 
erreicht durch regelmäßige Abhaltung von 
Übungsstunden, Beteiligung an Pflichtveranstal-
tungen der für den Verein maßgebenden Ver-
bände, sowie freiwillige Durchführung und Betei-
ligung an sonstigen Veranstaltungen. 
 
(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht 
in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel 
des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen 
Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhal-
ten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
Weiterhin darf keine Person durch Ausgaben, 
die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen be-
günstigt werden. 
 
(3) Politische, rassistische oder religiöse Zwecke 
dürfen innerhalb des Vereins nicht angestrebt 
werden. 
 
(4) Die Förderung der Jugendarbeit durch sport-
liche und geistige Betreuung der Kinder und Ju-
gendlichen aller Geschlechter wird im Sinne der 
Vereins-Jugendordnung durchgeführt. 
(5) Mitglieder erhalten bei Ausscheiden aus dem 
Verein oder dessen Auflösung keine Beitragsan-
teile zurück und haben keinen Anspruch auf das 
Vermögen des Vereins. 
 

II. Mitgliedschaft 
 
§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 

 
(1) Die Mitgliedschaft kann erwerben:  
 
(a) Natürliche Personen im Alter ab 18 Jahren 
(gelten als ordentliche Mitglieder) 
 
(b) Natürliche Personen im Alter von 14 bis 18 
Jahren (gelten als Jugendliche) 
 
 (c) Natürliche Personen im Alter unter 14 Jahren 
(gelten als Kinder) 
 
(d) Juristische Personen (gelten als außeror-
dentliche Mitglieder) 
 
(2) Die Mitgliedschaft wird erworben durch 
schriftliche Beitrittserklärung und Zulassung 
durch den Vorstand. Die Beitrittserklärung Min-
derjähriger bedarf der Unterschrift der gesetzli-
chen Vertreter, die gleichzeitig als Zustimmung 
zur Wahrnehmung von Mitgliederrechten und 
Pflichten gilt.  
 
(3) Eine eventuelle Ablehnung ist dem Antrag-
steller innerhalb von drei Monaten  
schriftlich mitzuteilen. Sie muss nicht begründet 
werden und ist nicht anfechtbar. 
 
§ 4 Ehrungen 
 
(1) Zu Ehrenmitgliedern können Personen er-
nannt werden, die sich um die Sache des Ver-
eins und der Sportbewegung besonders verdient 
gemacht haben. Ehrenmitglieder werden auf 
Vorschlag des Hauptausschusses durch die 
Hauptversammlung ernannt. 
 
(2) Ein Vereinsmitglied, welches als 1. Vor-sit-
zende/r den Verein geleitet hat, kann aufgrund 
seiner/ihrer Verdienste um den Verein zum/zur 
Ehrenvorsitzenden auf Vorschlag des Hauptaus-
schusses von der Hauptversammlung ernannt 
werden. 
 
(3) Weitere Vereinsehrungen werden nach den 
Bestimmungen der Ehrenordnung ausgespro-
chen. 
 
§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 
 
Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Austritt, 
Ausschluss oder Tod des Mitglieds. 
 
(1) Austritt: Jedes Mitglied hat des Recht, seine 
Mitgliedschaft zum Schluss eines Geschäftsjah-
res zu kündigen. Die Kündigung muss schriftlich 
erklärt werden und dem Verein mindestens ei-
nen Monat vor Schluss des Geschäftsjahres zu-
gehen. Vereinseigene Gegenstände sind zu-
rückzugeben. 
(2) Tod des Mitglieds 
 
(3) Ausschluss: Der Ausschluss eines ordentli-
chen Mitglieds kann durch den Vorstand be-
schlossen werden, insbesondere wenn das Mit-
glied 
 
(a) mit der Zahlung eines Beitrags länger als ein 
Jahr im Rückstand ist. 
 

(b) die Bestimmungen der Satzung oder die In-
teressen des Vereines oder der Fachverbände 
verletzt, Anordnungen oder Beschlüsse der Ver-
einsorgane nicht befolgt oder sich im unmittelba-
ren Zusammenhang mit dem Vereinsleben un-
ehrenhaft verhält.  
(c) nachweislich andere Personen wegen ihrer 
Rasse, Sprache, Heimat, Herkunft oder ihrer re-
ligiösen oder politischen Anschauung benachtei-
ligt oder diskreditiert. Dabei ist es unerheblich, 
ob die Taten oder Verhaltensweisen des Mit-
glieds im Zusammenhang mit dem Verein stehen 
oder nicht. 
 
Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. 
Vor dem Ausschließungsbeschluss ist dem Be-
troffenen schriftlich unter Frist-setzung Gelegen-
heit zur Stellungnahme zu geben. Der Aus-
schlussbeschluss ist schriftlich vom Vorstand 
mitzuteilen. Gegen den Beschluss hat der Be-
troffene innerhalb von zwei Wochen gegenüber 
dem Vorstand ein Berufungsrecht an die nächst-
folgende Hauptversammlung, zu der er zu laden 
ist. Die Hauptversammlung entscheidet über die 
Wirksamkeit des Ausschlussbeschlusses end-
gültig. Bis zur Entscheidung der Hauptversamm-
lung ruhen die Rechte des Mitglieds. Für Kinder 
und Jugendliche gelten die vorstehenden Best-
immungen sinngemäß. Die Beendigung der au-
ßerordentlichen Mitgliedschaft ergibt sich aus 
der zwischen dem außerordentlichen Mitglied 
und dem Vorstand getroffenen Vereinbarung. 
 
Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus 
welchem Grund, erlöschen alle Ansprüche aus 
dem Mitgliedschaftsverhältnis. Noch ausste-
hende Verpflichtungen aus dem Mitgliedschafts-
verhältnis, insbesondere ausstehende Beitrags-
pflichten, bleiben unberührt. 
 
§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
Für die Mitglieder sind diese Satzung und die 
Ordnungen des Vereins, sowie die Beschlüsse 
der Vereinsorgane verbindlich. Die Mitglieder 
sind verpflichtet, die Vereinsinteressen zu för-
dern und alles zu unterlassen, was dem Anse-
hen und dem Zweck des Vereins entgegensteht. 
Der Verein haftet den Mitgliedern gegenüber nur 
im Rahmen des zwischen dem WLSB und dem 
jeweiligen Sportversicherer abgeschlossenen 
Versicherungsvertrags. 
 
(1) Ordentliche Mitglieder:  
Jedes über 18 Jahre alte, ordentliche Mitglied ist 
berechtigt, an der Willensbildung im Verein 
durch Ausübung des Antrags-, Diskussions- und 
Stimmrechts in den Hauptversammlungen teilzu-
nehmen. Ordentliche Mitglieder sind berechtigt, 
an allen Veranstaltungen des Vereins teilzuneh-
men und die Einrichtungen des Vereins zu be-
nutzen. Jedes Mitglied kann sich in allen Abtei-
lungen des Vereins sportlich betätigen. 
 
(2) Außerordentliche Mitglieder: 
Das außerordentliche Mitglied ist berechtigt, 
nach Maßgabe der vom Vorstand gefassten Be-
schlüsse bestimmte Einrichtungen des Vereins 
zu benutzen. Außerordentliche Mitglieder haben 
kein Stimmrecht und kein aktives oder passives 



 

 

Wahlrecht. Es steht ihnen das Recht zu, an den 
Hauptversammlungen teilzunehmen.  
Versicherungsschutz besteht wie bei den  
ordentlichen Mitgliedern über den WLSB. 
 
Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein lau-
fend über Änderungen in ihren persönlichen Ver-
hältnissen schriftlich zu informieren. Dazu zählt 
insbesondere: 
 
a) Mitteilung von Anschriftsänderungen und Än-
derungen der E-Mail-Adresse 
 
b) Mitteilung von persönlichen Veränderungen, 
die für das Beitragswesen relevant sind (z.B. Be-
endigung der Schulausbildung, Studium, etc.) 
 
c) Änderung der Bankverbindung bei der Teil-
nahme am Einzugsverfahren 
 
Nachteile, die dem Mitglied dadurch entstehen, 
dass es dem Verein die erforderlichen Änderun-
gen nicht mitteilt, gehen nicht zu Lasten des Ver-
eins und können diesem nicht entgegengehalten 
werden. Entsteht dem Verein dadurch ein Scha-
den, ist das Mitglied zum Ausgleich verpflichtet. 
 
(3) Für Tätigkeiten im Dienst des Vereines kön-
nen nach Vorstandsbeschluss und Haushalts-
lage angemessene Vergütungen bezahlt wer-
den.  
 
§ 7 Vergütungen für die Vereinstätigkeit 
 
(1) Die Vereins- und Organämter werden grund-
sätzlich ehrenamtlich ausgeübt. 
 
(2) Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen 
der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten entgelt-
lich auf der Grundlage eines Dienstvertrages o-
der gegen Zahlung einer Aufwandsentschädi-
gung nach § 3 Nr. 26a EStG ausgeübt werden. 
 
(3) Die Entscheidung über eine entgeltliche Ver-
einstätigkeit nach Abs. (2) trifft der Vorstand. 
Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und die Ver-
tragsbeendigung. Für die Entscheidung einer an-
gemessenen entgeltlichen Vereinstätigkeit des 
Vorstandes ist der Hauptausschuss zuständig. 
 
(4) Der Vorstand ist ermächtigt, Tätigkeiten für 
den Verein gegen Zahlung einer angemessenen 
Vergütung oder Aufwandsentschädigung zu be-
auftragen. Maßgebend ist die Haushaltslage des 
Vereins. 
 
(5) Zur Erledigung der Geschäftsführungsaufga-
ben und zur Führung der Geschäftsstelle ist der 
Vorstand ermächtigt, im Rahmen der haushalts-
rechtlichen Möglichkeiten, hauptamtlich Be-
schäftigte anzustellen.  
 
(6) Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitar-
beiter des Vereins einen Aufwendungsersatzan-
spruch nach § 670 BGB für solche Aufwendun-
gen, die ihnen durch die Tätigkeit für den Verein 
entstanden sind. Hierzu gehören insbesondere 
Fahrtkosten, Reisekosten, Porto, Telefon usw.. 
 
(7) Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann 
nur innerhalb einer Frist von 4 Wochen nach sei-
ner Entstehung geltend gemacht werden. Erstat-
tungen werden nur gewährt, wenn die Aufwen-
dungen mit Belegen und Aufstellungen, die prüf-
fähig sein müssen, nachgewiesen werden. 
 
(8) Weitere Einzelheiten regelt die Finanzord-
nung des Vereins, die vom Vorstand erlassen 
und geändert wird. 
 
 
 

 
 

III. Verwaltung des Vereins 
 
§ 8 Organe 
 
Die Organe des Vereins sind: 
(a) Der Vorstand 
(b) Der Hauptausschuss 
(c) Die Hauptversammlung 
(d) Die Jugendvollversammlung 
 
§ 9 Leitung und Vertretung des Vereins 
 
(1) Der Vorstand leitet den Verein in eigener Ver-
antwortung. Er führt die Geschäfte des Vereins 
gemäß den Vorschriften der Gesetze, der Sat-
zung und der Ordnungen. Er ist für alle Angele-
genheiten des Vereins zuständig, soweit sie 
nicht durch die Satzung einem anderen Vereins-
organ zugewiesen sind. 
 
(2) Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich 
und außergerichtlich. Jeweils zwei Vorstands-
mitglieder vertreten den Verein gemeinsam. 
 
§ 10 Aufgaben und Pflichten des Vorstands 
 
(1) Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Ge-
schäftsführung die Sorgfalt eines ordentlichen 
und gewissenhaften Geschäftsleiters eines Ver-
eins anzuwenden. Über vertrauliche Angaben 
und Geheimnisse, die ihnen durch die Tätigkeit 
im Vorstand bekannt geworden sind, haben sie 
Stillschweigen zu bewahren. Der Vorstand ist für 
alle Angelegenheiten zuständig, die nicht einem 
anderen Vereinsorgan ausdrücklich zugewiesen 
wurden. 
 
(2) Die Vorstandsmitglieder haben folgende 
Hauptaufgaben: 
 
(a) Der/Die 1. Vorsitzende repräsentiert den Ver-
ein. Ihm/Ihr obliegen die Festigung und das An-
sehen des Vereins, der Ausbau von  
Beziehungen und Verbindungen, sowie die Kon-
taktpflege im öffentlichen Leben. Er/Sie beruft 
die Hauptversammlung, die Hauptausschuss- 
und Vorstandssitzungen ein und leitet sie. 
 
(b) Der/Die stellvertretende Vorsitzende hat mit 
dem/der Hauptkassierer/in die Abteilungskassen 
und die Wirtschaftskassen zu überwachen. Die 
Kassenprüfungen werden von den in der Haupt-
versammlung gewählten Kassenprüfern vorge-
nommen. Der/Die stellvertretende Vorsitzende 
hat den/die 1. Vorsitzende(n) bei dessen Verhin-
derung zu vertreten und sinnvoll und fachgerecht 
zu unterstützen. 
 
(c) Der/Die Hauptkassierer/in verwaltet das Ver-
einsvermögen, führt die Buchhaltung und erle-
digt den Geldverkehr in Einnahmen und Ausga-
ben innerhalb und außerhalb des Vereins. Er/Sie 
hat den Vorstand über Vermögens-, Geld- und 
Kassenangelegenheiten zu unterrichten. 
 
(d) Der/Die Schriftführer/in führt die Protokolle 
der Organe des Vereins und erledigt den anfal-
lenden Schriftverkehr in Zusammenarbeit mit 
den weiteren Vorstandsmitgliedern. 
 
§11 Zusammensetzung des Vorstands 
 
(1) Den Vorstand bilden der/die 1. Vorsitzende, 
der/die stellvertretende Vorsitzende, der/die 
Hauptkassierer/in und der/die Schriftführer/in. 
 
(2) Der Vorstand wird von der Hauptversamm-
lung im jährlichen Wechsel auf zwei Jahre wie 
folgt gewählt: 
 

(a) 1. Vorsitzende und Hauptkassierer/in 
 
(b) Stellvertretende/r Vorsitzende/r und Schrift-
führer/in 
 
(3) Der Vorstand bleibt auch nach seiner Amts-
zeit solange weiter im Amt, bis ein Nachfolger 
gewählt worden ist. Bei vorzeitigem Ausscheiden 
eines Vorstandsmitglieds kann der Hauptaus-
schuss bis zur nächsten Hauptversammlung ein 
neues Mitglied kommissarisch berufen. 
 
(4) Der Hauptausschuss ist befugt, nach seinem 
Ermessen Mitglieder des Vorstands vorläufig, bis 
zur Entscheidung der ohne Verzug einzuberu-
fenden Hauptversammlung, von ihren Geschäf-
ten zu entheben und die erforderlichen Maßnah-
men zur einstweiligen Fortführung der Geschäfte 
zu treffen. 
 
(5) Die Hauptversammlung kann jederzeit ein 
Vorstandmitglied seines Amtes entheben. 
 
(6) Der Vorstand kann durch Beschluss des 
Hauptausschusses ermächtigt werden, in be-
sonderen Fällen Entscheidungen ohne Anhö-
rung des Hauptausschusses zu treffen (Innen-
verhältnis). 
 
(7) Der Vorstand wird von der Mitgliederver-
sammlung ermächtigt, eventuelle redaktionelle 
Änderungen oder Klarstellungen am Sat-
zungstext sowie Änderungsvorgaben, die sich im 
Rahmen des Eintragungsverfahrens beim Re-
gistergericht oder seitens des Finanzamtes erge-
ben, in eigener Verantwortung - ohne erneute 
Beschlussfassung der Mitgliederversammlung - 
vorzunehmen. Die Änderungen sind der Mitglie-
derversammlung bei der nächstfolgenden Mit-
gliederversammlung zur Kenntnis zu geben.  
 
§ 12 Willensbildung 
 
(1) Die Entscheidungen des Vorstands bedürfen 
grundsätzlich der Beschlussfassung. Die Be-
schlüsse sind zu Beweiszwecken ordnungsge-
mäß zu protokollieren. Die Protokolle sind fort-
laufend zu nummerieren. Sie sind von den an der 
Beratung mitwirkenden Vorstandsmitgliedern zu 
unterzeichnen. Der Vorstand kann Beschlüsse in 
Präsenzsitzungen, im Umlaufverfahren per E-
Mail oder per Telefon- oder Videokonferenz fas-
sen, wenn mindestens die Hälfte der im Amt be-
findlichen Vorstandsmitglieder teilnehmen. 
 
(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn min-
destens die Hälfte der im Amt befindlichen Vor-
standsmitglieder teilnehmen. 
Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehr-
heit. 
 
§ 13 Der Hauptausschuss 
 
(1) Dem Hauptausschuss gehören an: 
 
(a) der Vorstand (1. Vorsitzende/r, stellvertre-
tende/r Vorsitzende/r, Hauptkassierer/in, Schrift-
führer/in). 
 
(b) der/die Wirtschaftsführer/in 
 
(c) die Abteilungsleiter/innen  
 
(d) zwei Beisitzer können von der Hauptver-
sammlung hinzugewählt werden. 
 
e) der/die Gesamtjugendleiter/innen 
 
(2) Weitere Mitglieder können beratend hinzu-
gezogen werden. 
 



 

 

(3) Der Hauptausschuss ist mindestens alle zwei 
Monate von dem/der 1. Vorsitzenden oder bei 
dessen Verhinderung von dem/der Stellvertre-
ter/in mit Bekanntgabe der Tagesordnung einzu-
berufen. Er/Sie leitet die Sitzungen. Der Haupt-
ausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens 
die Hälfte der Hauptausschuss-Mitglieder anwe-
send sind. 
 
(4) Aufgaben des Hauptausschusses: 
 
(a) Der Hauptausschuss erledigt die laufenden 
Vereinsangelegenheiten, insbesondere obliegt 
ihm die Verwaltung des Vereinsvermögens. 
 
(b) Der Hauptausschuss erledigt alle Vereins-an-
gelegenheiten, die über die Aufgabe des Vor-
stands hinausgehen und beschließt alle abtei-
lungsübergreifenden Angelegenheiten, insbe-
sondere obliegt ihm die Beschlussfassung über 
den Haushaltsplan. 
 
(c) Dem Hauptausschuss obliegt die Beschluss-
fassung über die Ordnungen des Vereins, die 
Gründung und Auflösung von Abteilungen, sowie 
die Beschlussfassung über gemeinsame Veran-
staltungen geselliger und sportlicher Art. 
 
(d) Die Festsetzung der Hauptvereinsbeiträge 
bis zu einer Erhöhung von max. 5% gegenüber 
dem Vorjahr. Größere Erhöhungen sind in der 
Hauptversammlung abzustimmen. 
 
(e) Der/Die Gesamtjugendleiter/in unterstützt 
und koordiniert die Jugendarbeit der Abteilungen 
in engem Kontakt mit den Abteilungsleitern. 
Er/Sie vertritt den Verein in den Jugendaus-
schüssen übergeordneter Gremien und die Be-
lange der Vereinsjugend gegenüber den Ver-
einsorganen. Zu seinen/ihren Aufgaben gehören 
auch die Zusammenarbeit mit Schulen, sowie 
die Jugendwerbung. 
 
 
(5) Die Beschlüsse des Hauptausschusses wer-
den mit einfacher Mehrheit gefasst.  
 
(6) Über die Beschlüsse des Hauptausschusses 
ist ein Protokoll zu erstellen, das von dem/der 
Sitzungsleiter/in, dem/der Schriftführer/in und ei-
nem Ausschussmitglied zu unterzeichnen ist. 
Auf Wunsch kann der Ausschuss in die Proto-
kolle des Vorstands Einsicht nehmen. 
 
(7) Scheidet während des Geschäftsjahres ein 
Hauptausschuss-Mitglied aus, so wird von der 
jeweiligen Abteilung der/die gewählte Stellvertre-
ter/in in den Hauptausschuss berufen. 
 
§ 14 Die Hauptversammlung 
 
(1) Die ordentliche Hauptversammlung: 
Jeweils im ersten Quartal des neuen Geschäfts-
jahres findet eine ordentliche Hauptversamm-
lung statt. Sie ist von dem/der 1. Vorsitzenden 
einzuberufen. Die Einberufung erfolgt mindes-
tens 14 Tage zuvor mit Veröffentlichung der Ta-
gesordnung in den Vereinsnachrichten des Mit-
teilungsblattes der Gemeinde Schlierbach, der 
Homepage des Vereins unter www.tsv-schlier-
bach.de und durch ein Rundschreiben an die 
Mitglieder. 
 
(2) Die Hauptversammlung hat folgende  
Aufgaben: 
 
(a) Entgegennahme und Genehmigung der Jah-
resberichte des Vorstands, des/der Wirtschafts-
führer/s/in, der Abteilungsleiter/innen und Vor-
lage der Jahresfinanzplanung 
 

(b) Entgegennahme der Berichte der Kassen-
prüfer/innen 
 
(c) Entlastung des Vorstands und des/der Wirt-
schaftsführer/s/in 
 
(d) Beratung und Beschlussfassung über vom 
Vorstand wegen ihrer Bedeutung auf die Tages-
ordnung gebrachten Angelegenheiten 
 
(e) Wahl und Amtsenthebung der Mitglieder des 
Vorstands und des/der Wirtschaftsführer/s/in 
 
(f) Bestätigung der Abteilungsleiter/innen und 
des/der Gesamtjugendleiters/in 
 
(g) Wahl der Kassenprüfer/innen 
 
(h) Erhöhung der Hauptvereinsbeiträge von 
mehr als 5% des Vorjahres. Siehe § 13 4d. Fest-
setzung der Aufnahmegebühren, etwaiger Zu-
satzbeiträge und Umlagen 
 
(i) Berufung gegen Ausschlussbeschlüsse des 
Vorstands 
 
(j) Ernennung von Ehrenmitgliedern 
 
(k) Beschlussfassung über Satzungsänderun-
gen und Auflösung des Vereins 
 
(l) Beschlussfassung über Anträge: 
Anträge zur Tagesordnung müssen spätestens 7 
Tage vor der Hauptversammlung beim Vorstand 
eingereicht sein. Verspätet eingereichte Anträge 
werden nicht mehr auf die Tagesordnung ge-
setzt. Ausgenommen sind hiervon Dringlich-
keitsanträge. Sie können nur beraten und be-
schlossen werden, wenn 2/3 der abgegebenen 
Stimmen der ordentlichen Mitglieder die Dring-
lichkeit anerkennen. 
 
(m) Beschlüsse der Hauptversammlung werden 
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gülti-
gen Stimmen der ordentlichen Mitglieder ge-
fasst. Für eine Satzungs-änderung ist eine Mehr-
heit von 3/4 der abgegebenen gültigen Stimmen 
der ordentlichen Mitglieder erforderlich. 
 
(n) Stimmrecht haben ordentliche Mitglieder ge-
mäß § 3. 
 
(o) Über den Verlauf der Hauptversammlung, 
insbesondere über die Beschlüsse, ist ein Proto-
koll zu führen, das von dem/der Schrift-führer/in 
und dem/der 1. Vorsitzenden zu unterzeichnen 
ist. 
 
(3) Eine außerordentliche Hauptversammlung 
findet statt, wenn 
 
(a) der Vorstand die Einberufung mit Rücksicht 
auf außergewöhnliche Ereignisse, die den Ver-
ein betreffen, für notwendig hält. 
 
(b) die Einberufung von mindestens 1/4 aller Mit-
glieder des Vereins schriftlich gefordert wird. 
 
Für die Durchführung gelten im Übrigen die glei-
chen Vorschriften wie bei der ordentlichen 
Hauptversammlung. 
 
§ 15 Die Jugendvollversammlung 
 
(1) Jährlich, mindestens 4 Wochen vor der 
Hauptversammlung, findet die Jugendvollver-
sammlung statt. Sie wird von dem/der Gesamt-
jugendleiter/in einberufen und geleitet. Die Ein-
berufung erfolgt mindestens 7 Tage zuvor mit 
Veröffentlichung der Tagesordnung in den Ver-
einsnachrichten des Mitteilungsblattes der Ge-
meinde Schlierbach oder durch Rund-schreiben. 

 
(2) Die Jugendvollversammlung hat folgende 
Aufgaben: 
 
(a) Entgegennahme und Genehmigung des Jah-
resberichtes des/der Gesamtjugendleiter/in 
 
(b) Entlastung der Mitglieder des Jugendaus-
schusses 
 
(c) Neuwahl des/der Gesamtjugendleiter/in und 
des Jugendausschusses 
 
(d) Festlegung der Schwerpunkte der Jugend-ar-
beit im Verein 
 
(e) Diskussion und Beschlussfassung über vor-
liegende Anträge, die mindestens eine Woche 
vor der Versammlung dem/der Gesamtjugend-
leiter/in zugegangen sind. 
 
(3) Wahlperiode: 
Die Mitglieder des Jugendausschusses werden 
auf ein Jahr durch einfache Mehrheit gewählt. 
 
(4) Stimm- und Wahlberechtigung: 
Stimm- und wahlberechtigt sind alle Mitglieder 
der Vereinsjugend gemäß § 1 der Jugend-ord-
nung, soweit sie das achte Lebensjahr vollendet 
haben. Jedes anwesende stimmberechtigte Mit-
glied hat eine Stimme. 
 
(5) Anträge: 
Anträge an die Jugendvollversammlung können 
von allen stimmberechtigten Mitgliedern, allen 
Organen und Abteilungen der Vereinsjugend ge-
stellt werden. 
 
§ 16 Die Abteilungen 
 
(1) Die Durchführung des Turn- und Sportbetrie-
bes ist Aufgabe der einzelnen Abteilungen. Für 
die Gründung und Auflösung von Abteilungen ist 
der Vorstand zuständig.  Jede Abteilung wird von 
einem Abteilungsausschuss geleitet. Dieser 
setzt sich mindestens aus dem/der Abteilungs-
leiter/in und dessen/deren Stellvertreter/in zu-
sammen. Weitere Ausschussmitglieder sind ent-
sprechend den Abteilungsbedürfnissen zu wäh-
len. Die Abteilungsversammlungen und die Wah-
len der Abteilungsausschüsse sind jährlich 
durchzu-führen. Ausschussmitglied kann nur ein 
ordentliches Mitglied werden. Der Hauptver-
sammlung ist darüber zu berichten. 
 
(2) Die Abteilungsleiter können als besondere 
Vertreter nach§ 30 BGB durch den Vorstand be-
stellt werden. Sie sind selbstständig und arbeiten 
fachlich in eigener Verantwortung. Der Vorstand 
ist jedoch berechtigt, den einzelnen Abteilungen 
Weisungen zu erteilen. 
 
(3) Jede Abteilung hat für das bevorstehende 
Geschäftsjahr einen Haushaltsplanentwurf auf-
zustellen und diesen dem Vorstand bis 15. Ja-
nuar vorzulegen. 
 
(4) Die Abteilungen verwalten die ihnen durch 
den Haushaltsplan zugewiesenen Mittel (Etat), 
sowie die eigenen Einnahmen selbständig. Sie 
sind zur ordentlichen Kassenführung verpflichtet 
und haben dem Vorstand einen Kassenbericht 
vorzulegen. Die Kassenführung kann jederzeit 
gemäß § 9 Abs. (2b) geprüft werden. 
 
(5) Jede Abteilung hat für das bevorstehende 
Geschäftsjahr einen Weiterqualifizierungsplan 
aufzustellen und diesen dem Vorstand bis 15. 
Januar vorzulegen. Die Qualifizierungsnach-
weise des Vorjahres sind dem Vorstand vorzule-
gen. Die Honorierung erfolgt wie in der Qualifi-
zierungsordnung festgelegt. 
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(6) Den in der Weiterqualifizierungsordnung fest-
gelegten Rahmenbedingungen ist Folge zu leis-
ten. 
 
(7) Die Abteilungsversammlungen sind berech-
tigt, Abteilungsbeiträge, Aufnahmegebühren und 
Umlagen zu beschließen und dem Vorstand zur 
Genehmigung vorzulegen. 
 
(8) Das Vermögen der Abteilungen ist Eigentum 
des Vereins. Alle Einnahmen und Ausgaben der 
Abteilungen sind ordnungsgemäß zu verbuchen. 
Näheres regelt die Finanzordnung. 
 
(9) Beschlüsse innerhalb der Abteilungen wer-
den mit einfacher Mehrheit gefasst. 
 
§ 17 Wirtschaftsführer/in 
 
(1) Der/Die Wirtschaftsführer/in wird von der 
Hauptversammlung für zwei Jahre gewählt. 
Er/Sie verwaltet das Vereinsheim im Sinne der 
Wirtschaftlichkeit für den Verein. Er/Sie arbeitet 
fachlich in eigener Verantwortung und in enger 
Zusammenarbeit mit Vorstand und Abteilungs-
leitern/innen. Zu seinem/ihrem Aufgabengebiet 
gehört insbesondere auch die Beratung und Un-
terstützung bei Vereins- oder Abteilungs-veran-
staltungen. Weitere Einzelheiten sind in der Wirt-
schaftsordnung festgelegt.  
 
§ 18 Kassenprüfer/innen 
 
(1) Zwei Kassenprüfer/innen, die weder dem 
Vorstand noch dem Hauptausschuss angehören 
dürfen, werden von der Hauptversammlung für 
zwei Jahre gewählt. 
 
(2) Die Kassenprüfer/innen prüfen die Ordnungs-
mäßigkeit der Buchführung des Vereins. Über 
das Ergebnis ist dem Vorstand vor der Hauptver-
sammlung ein schriftlicher Bericht vorzulegen. 
Bei vorgefundenen Mängeln müssen die Kas-
senprüfer unverzüglich dem Vorstand berichten. 
 
(3) Die Kassenprüfer/innen informieren die 
Hauptversammlung über das Ergebnis der Kas-
senprüfung. Bei ordnungsmäßiger Führung der 
Kassengeschäfte beantragen die Kassen-prü-
fer/innen die Entlastung des/der Haupt-kassie-
rers/in. 
 

IV. Beitragswesen 
 
§ 19 Beiträge und Abgaben 
 
(1) Beitragserhöhungen im Hauptverein von 
mehr als 5% der Vorjahresbeiträge werden 
durch die Hauptversammlung festgesetzt, 
ebenso die Beitragspflicht für Jugendliche und 
Kinder. Die Beitragserhöhungen bis 5% der Vor-
jahresbeiträge werden vom Hauptausschuss 
festgesetzt.  
 
(2) Ehrenmitglieder sind beitragsfrei. 
 
(3) Die Mitgliedsbeiträge werden in Einzelbeiträ-
gen (Hauptvereins- und Abteilungs-, sowie bei 
Bedarf auch Zusatzbeiträge der Sportgruppen) 
an folgenden Terminen eingezogen:  
Bestehende Mitgliedschaften: erster Montag im 
März. Mitgliedschaften ab 01.03. eines laufen-
den Jahres: 15. September. Auf die Beitragsord-
nung wird verwiesen.  
Bei Beitragsanpassungen von mehr als 5% wird 
der Jahresbeitrag unmittelbar nach Entschei-
dung durch die Hauptversammlung fällig. Bei 
Neueintritt nach dem 30. Juni entsteht für das 
Eintrittsjahr eine Beitragspflicht in halber Höhe. 
 

4) Im Mitgliedsbeitrag ist die Sportunfall- und 
Haftpflichtversicherung des WLSB eingeschlos-
sen. 
 
(5) Zur Deckung besonderer Aufwendungen der 
Abteilungen können von den zugeordneten Mit-
gliedern, Jugendlichen und Kindern Zusatzabga-
ben wie z. B. Abteilungsbeiträge, Aufnahmege-
bühren oder Umlagen erhoben werden. Zusatz-
abgaben bedürfen grundsätzlich der Genehmi-
gung des Vorstands, der darüber der Hauptver-
sammlung berichtet. Bezüglich der Verwendung 
gilt § 2 Abs. (2) dieser Satzung. Einer solchen 
Abgabeverpflichtung unterliegen auch Mitglieder 
aus Abteilungen, die dieser Abteilung nachran-
gig zugeordnet sind. 
 
(6) Weitere Einzelheiten sind in der Beitragsord-
nung geregelt. 
 
Die Beitragsordnung wird vom Vorstand be-
schlossen und muss vom Hauptausschuss ge-
nehmigt werden. 
 
V. Ordnungen/Strafbestimmungen 
 
§ 20 Ordnungen 
 
Zur Durchführung dieser Satzung kann sich der 
Verein eine Geschäftsordnung, eine Finanzord-
nung, eine Beitragsordnung eine Jugendord-
nung eine Weiterqualifizierungsordnung, sowie 
eine Ehrenordnung geben, die im Hauptaus-
schuss zu beschließen sind. Bei Bedarf können 
weitere Ordnungen erlassen werden. Alle Ver-
einsordnungen sind nicht Bestandteil dieser Sat-
zung und werden daher nicht in das Vereinsre-
gister eingetragen. 
 
§ 21 Strafbestimmungen 
 
(1) Der Hauptausschuss kann folgende  
Ordnungsmaßnahmen gegen sämtliche Mit-glie-
der des Vereins verhängen, wenn sie gegen die 
Satzung oder deren Ordnungen verstoßen, oder 
wenn sie das Ansehen, die Ehre oder das Ver-
mögen des Vereins schädigen: 
 
(a) Verweis 
 
(b) Zeitlich begrenztes Verbot der Teilnahme am 
Sportbetrieb und an den Veranstaltungen des 
Vereins. 
 
(2) Gegen den Strafbeschluss des Hauptaus-
schusses ist kein Rechtsmittel gegeben. Dem 
Mitglied ist jedoch zuvor binnen 14 Tagen Gele-
genheit zur Rechtfertigung gegeben. 
 

VI. Liquidation 
 
§ 22 Auflösung des Vereins 
 
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer 
Hauptversammlung beschlossen werden, auf 
deren Tagesordnung die Beschlussfassung über 
die Auflösung des Vereins angekündigt ist. Ein 
solcher Beschluss bedarf einer Mehrheit von 
9/10 der abgegebenen gültigen Stimmen der or-
dentlichen Mitglieder. 
 
(2) Eine solche Hauptversammlung darf nur ein-
berufen werden, wenn dies der Vorstand ein-
stimmig beschlossen hat oder von 2/3 der Mit-
glieder des Vereins schriftlich verlangt wurde. 

 

(3) Für den Fall der Auflösung bestellt die Hauptver-

sammlung zwei Liquidatoren, welche die Geschäfte 

des Vereins abzuwickeln haben.  

(4) Bei Auflösung des Vereins oder dem Wegfall 

steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des 

Vereins an die Gemeindeverwaltung Schlierbach, 

die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnüt-

zige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwen-

den hat. 

(5) Sollte sich der Verein mit einem anderen Verein 

zusammenschließen, kann dies eine Hauptver-

sammlung mit 3/4 Stimmenmehrheit beschließen. 

§ 23 Datenschutz 

1. Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Ver-

eins werden unter Beachtung der gesetzlichen Best-

immungen personenbezogene Daten über persönli-

che und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im 

Verein gespeichert, übermittelt und verändert. 

2. Den Organen des Vereins und allen Mitarbeitern 

des Vereins oder sonst für den Verein Tätigen ist es 

untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu 

anderen als den zur jeweiligen Aufgabenerfüllung 

gehörenden Zwecken zu verarbeiten, bekannt zu 

geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu 

nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Aus-

scheiden der oben genannten Personen aus dem 

Verein hinaus. 

4. Für die Vergabe von Zuschüssen kann der Verein 

verpflichtet sein, bestimmte personenbezogene Da-

ten insbesondere an Kommunen und Verbände zu 

melden. Übermittelt werden u.a. Name, Anschrift 

und Alter der Mitglieder. 

§ 24 Inkrafttreten der Satzung 

Diese Satzung ist in der Hauptversammlung am 

04.04.2025 nach Außerkraftsetzung der seitherigen 

Satzung beschlossen worden und wird mit der Ein-

tragung in das Vereinsregister wirksam. 

 


